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Der Deutsche Bundestag hat die Petition am 26.06.2008 abschließend beraten und 

beschlossen: 

 

Das Petitionsverfahren abzuschließen, weil er dem Anliegen nicht entsprechen 

konnte. 

 

Begründung 

Der Deutsche Bundestag möge die Rehabilitierung der in der SBZ/DDR von 1945 bis 

1949 im Zuge der Boden-/Industriereform politisch verfolgten und pauschal als 

"Nazis und Hauptkriegsverbrecher" kriminalisierten binnendeutschen Opfer 

beschließen. 

Eine offizielle Anerkennung und Rehabilitierung der unbestreitbaren politischen Ver-

folgung und pauschalen Kriminalisierung aller Landwirte, die jeweils über mehr als 

100 Hektar Land besaßen, und zahlloser redlicher Mittelständler stehe immer noch 

aus. Die Enteignungen seien im Zuge des kommunistischen Klassenkampfes zur 

Durchsetzung der Boden- und Industriereform erfolgt. Die Betroffenen seien pau-

schal als Nazi- und Kriegsverbrecher kriminalisiert, vertrieben, verfolgt und ermordet 

worden. Eine rechtsstaatliche Unschuldsvermutung gebe es bis heute nicht für die-

sen Personenkreis. Die Rehabilitierungsgesetze sollten daher umgehend geändert 

werden, damit die Ehre und Reputation redlicher und NS-unbelasteter Deutscher 

wieder hergestellt werden könne. 

Die Petition wurde als öffentliche Petition im Internet veröffentlicht und von 

120 Unterstützern mitgezeichnet. Zu ihr wurden im Internet 570 gültige Diskussions-

beiträge abgegeben. 



Das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Das Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) ermöglicht die Aufhebung von 

Entscheidungen deutscher Strafgerichte und von anderen strafrechtlichen 

Maßnahmen im Beitrittsgebiet, die mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen 

rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbar sind. An die Rehabilitierungsentscheidung 

knüpfen sich Folgeansprüche des Betroffenen auf soziale Ausgleichsleistungen (u. a. 

Kapitalentschädigung für Haftzeiten und Versorgungsleistungen bei haftbedingten 

Gesundheitsschäden). Sie ist zudem Voraussetzung für die Rückgabe von Vermö-

genswerten, die im Zusammenhang mit der aufzuhebenden Entscheidung eingezo-

gen worden sind, oder für eine entsprechende Entschädigung. 

Nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) können auf 

Antrag elementar rechtsstaatswidrige Verwaltungsmaßnahmen der staatlichen 

Organe aufgehoben werden oder die Rechtsstaatswidrigkeit dieser Akte festgestellt 

werden. Die noch heute fortwirkenden Folgen sollen, soweit die Verwaltungsmaß-

nahmen zu einer gesundheitlichen Schädigung, zu einem Eingriff in Vermögenswerte 

oder in den Beruf geführt haben, durch soziale Ausgleichsmaßnahmen gemildert 

werden. 

Beide Gesetze beanspruchen ausdrücklich auch für Geschehnisse der Jahre 1945 

bis 1949 Geltung (§ 1 Abs. 1 StrRehaG, § 1 Abs. 1 Satz 1 VwRehaG). Entgegen der 

Darstellung des Petenten haben Personen, die von staatlichen deutschen Stellen in 

der sowjetisch besetzten Zone mit den Mitteln des Strafrechts oder administrativ 

politisch verfolgt, grob rechtsstaatswidrig in Haft genommen oder gar ermordet wur-

den – bzw. deren Hinterbliebene –, damit Anspruch auf moralische Wiedergutma-

chung und auf Entschädigung. Die Gesetze differenzieren in Voraussetzungen und 

Rechtsfolgen nicht danach, ob die Verfolgungsmaßnahme bis zum Jahr 1949 oder 

danach stattgefunden hat. 

Dabei ist jedoch eine Enteignung nach der so genannten demokratischen 

Bodenreform oder eine Industrieenteignung als solche einer Rehabilitierung nicht 

zugänglich, weil sämtliche Enteignungen auf besatzungsrechtlicher bzw. 

besatzungshoheitlicher Grundlage in den Jahren 1945 bis 1949 nicht mehr 

rückgängig zu machen sind. Der Grundbesitz der „Kriegsverbrecher und 

Kriegsschuldigen“ sowie von „Naziführern“ und „aktiven Verfechtern der Nazipartei“ 

wurde unabhängig von seiner Größe enteignet (z.B. Artikel II Nr. 2 der Verordnung 



über die Bodenreform, Verordnungsblatt für die Provinz Sachsen 1945, S. 28 ff.). 

Güter mit einer Größe von über 100 Hektar wurden als „feudal-junkerlicher Boden 

und Großgrundbesitz“ einbezogen (Artikel II Nr. 3 der Verordnung über die 

Bodenreform, a. a. O.). 

Die so genannte demokratische Bodenreform und die Industrieenteeignungen zielten 

auf die Umverteilung wirtschaftlicher Ressourcen, um eine andere 

Gesellschaftsordnung im Sinne der kommunistischen Doktrin zu schaffen. Im Fall der 

„Junker und Großgrundbesitzer“ war nach den Bodenreformverordnungen allein die 

Größe des Gutes von über 100 Hektar Voraussetzung für die 

Enteignungsmaßnahme. Die umfassenden Enteignungsmaßnahmen nach 1945 

hatten zwar auch generellen Verfolgungscharakter, dienten aber nicht der 

individuellen politischen Verfolgung oder der bewussten Diskriminierung einer Person 

gegenüber vergleichbaren Personen in dem konkreten Lebenszusammenhang. Dies 

wird schon darin deutlich, dass die Enteignungsmaßnahmen in der sowjetisch 

besetzten Zone nicht bestimmten Einzelpersonen oder homogenen 

Personengruppen galten, da sie unterschiedslos tatsächliche Träger des NS-

Regimes wie andererseits Beteiligte am Aufstand des 20. Juli 1944, ja sogar jüdische 

Bodenbesitzer genau so trafen wie kleine Gewerbetreibende und Großindustrielle. 

Diese Akte waren ungeachtet der offiziellen „antifaschistisch-demokratischen 

Programmatik“ und der taktisch-verbalen Selbstbeschränkung der Agitation auf das 

„Vermögen von Nationalsozialisten und Kriegsverbrechern“ von Anfang an auf die 

Umgestaltung der Eigentumsordnung nach sowjetischem Vorbild gerichtet und 

dienten nicht einer gegen die Person gerichteten politischen Verfolgung. Die 

pauschale Diffamierung und Diskriminierung fast aller Bodenreformenteigneten als 

„Kriegs- und Naziverbrecher“ war dabei eine bewusste Spielart der kommunistischen 

Propaganda, nicht zuletzt um die Akzeptanz der Enteignungen bei der eigenen 

Bevölkerung zu erhöhen. Mit derartigen Diskriminierungen einhergehende „Anse-

hensverluste“ der Bodenreformopfer sind einer Rehabilitierung nicht zugänglich und 

somit nicht gesondert entschädigungsfähig. In der öffentlichen Meinungsbildung in 

der Bundesrepublik Deutschland ist der Unrechtscharakter der entschädigungslosen 

Vermögensentziehungen aus der Zeit zwischen 1945 und 1949 tief verwurzelt. 

Soweit es die ehemalige DDR betrifft, dürfte im Scheitern des dortigen wirtschaftli-

chen und politischen Systems auch eine entsprechende Genugtuung für die zu 

Unrecht diffamierten Opfer der Bodenreform liegen.  



Die Frage der individuellen moralischen Rehabilitierung ist vom Bundesverfassungs-

gericht im Beschluss vom 9. Januar 2001 mit dem Hinweis auf den verfassungskon-

formen Weg über die Wiedergutmachung durch das Ausgleichsleistungsgesetz 

(AusglLeistG) beantwortet worden. Wird dem Geschädigten der Bodenreform eine 

Ausgleichsleistung gewährt und nicht aus den in § 1 Abs. 4 AusglLeistG aufgeführten 

Gründen – einem Verstoß gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder 

Rechtsstaatlichkeit, einem schwerwiegenden Missbrauch der Stellung zum eigenen 

Vorteil oder Nachteil anderer oder einem erheblichen Vorschubleisten des NS-

Systems oder des Systems der SBZ/DDR – ausgeschlossen, liegt darin auch die 

Beseitigung des individuellen Unrechtsvorwurfs. Dem Interesse der Betroffenen an 

einer moralischen Wiedergutmachung, die mangels darüber hinausgehender Ein-

griffe keine strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Rehabilitierung erhalten kön-

nen, wird mit der Gewährung von Ausgleichsleistungen nach Auffassung des 

Petitionsausschusses hinreichend Rechnung getragen. 

Der Petitionsausschuss empfiehlt daher, das Petitionsverfahren abzuschließen. 


